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Hinweis auf die Veröffentlichung der Bekanntmachung der Haushalts-

satzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen für das 

Haushaltsjahr 2018 im Amtsblatt für den Zweckverband Tierkörperbe-
seitigung Thüringen  
 

Der Landkreis Eichsfeld als Verbandsmitglied des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thü-

ringen weist gemäß § 18 Abs. 3 der 8. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweck-

verbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen darauf hin, dass die Haushaltssatzung des Zweck-

verbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen für das Haushaltsjahr 2018 im Amtsblatt für den 

Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen, Ausgabe vom 13.12.2017, Nr. 4, veröffentlicht 

auf der Homepage des Zweckverbandes http://www.tierkoerperbeseitigung-thueringen.de, amt-

lich bekannt gemacht wurde. 

 

 

Öffentliche Stellenausschreibungen 
 

Prüferin/Prüfer technische Bauaufsicht 
 

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt zum 01.09.2018 die Stelle  

 

einer Prüfingenieurin/eines Prüfingenieures technische Bauaufsicht 

 

im Bauaufsichtsamt unbefristet in Vollbeschäftigung (40 Stunden) zu besetzen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 

 Rechtsberatung zum materiellen Baurecht 

 Verfahren nach Thüringer Bauordnung/ Baugesetzbuch  (Baugenehmigungen,  Bauvoran-

fragen, Abbruchanzeigen, Grundstücksteilungen, Sanierungsgenehmigungen, Baueinstel-

lungsverfahren….)  durchführen und abschließend entscheiden 

 Bearbeitung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohneigentumsgesetz (WEG)  

 Baukontrolle und Überwachung ( Fliegende Bauten, Abnahmen, wiederkehrende Prüfung 

Sonderbauten) 

 Mitwirkung in ordnungsbehördlichen Verfahren (Widerspruchs- und Klageverfahren, Nut-

zungsuntersagungen, Beseitigungsverfahren…) 

 Stellungnahmen an Fachbehörden (Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Was-

sergesetz, Naturschutzgesetz, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Versammlungsstätten-

recht …) 

 

Die Bewerberinnen/Bewerber müssen über einen Abschluss eines technisch-

ingenieurwissenschaftlichen Studienganges in der Fachrichtung Bauingenieurwesen verfügen. 

Ein sicherer Umgang mit allen Programmen des MS Office-Paketes, die Bereitschaft zur Teil-

nahme an Fortbildungen, der Besitz der Fahrerlaubnis (Klasse B) sowie die Bereitschaft das Pri-

vatfahrzeug auch für dienstliche Zwecke zu nutzen werden vorausgesetzt. 

 

Wünschenswert sind mehrjährige Berufserfahrungen im Bereich Bauingenieurwesen, Kenntnisse 

im Bereich der/des Baugesetzbuches, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Thürin-

ger Bauordnung, Raumordnungsgesetz, -verordnung, Thüringer Landesplanungsgesetz, Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Bundes-Naturschutzgesetz, Thüringer Naturschutzge-

setz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Thüringer Wassergesetz, Bun-

desfernstraßengesetz, Thüringer Straßengesetz, Thüringer Denkmalschutzgesetz, Luftverkehrs-

gesetz, Verwaltungsgerichtsordnung sowie des Verwaltungsverfahrensgesetz. 

 

Gesucht werden engagierte, belastbare und flexibel einsetzbare Mitarbeiter, die sich auf unter-

schiedliche Situationen einstellen können, über ein gutes Einfühlungs- und Durchsetzungsver-

mögen, kommunikative und beraterische Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick, Verantwortungs-

bewusstsein, Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit sowie gute mündliche und schriftliche Kom-

munikationskompetenz verfügen.  
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Die Eingruppierung erfolgt je nach persönlicher Voraussetzung in die EG 9 c oder EG 10 TVöD. 

 

Falls Sie eine den Anforderungen der Stelle entsprechende Qualifikation vorweisen können und 

Interesse an dieser Tätigkeit haben, richten Sie bitte Ihre Online-Bewerbung über das Bewer-

bermanagementportal INTERAMT (siehe Link im Intranet, Registrierung notwendig) bis zum 

31.01.2018 (Bewerbungseingang) an den Landkreis Eichsfeld, Sachgebiet Personal. 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 11.01.2018 

 

 

Der Landrat 

 

 

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Wohngeld 
 

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt voraussichtlich Anfang Juni 2018 zwei Stellen ei-

ner/eines  

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiters Wohngeld 
 

im Sozialamt in Vollbeschäftigung (40 Stunden/Woche) befristet zur Mutterschutz- 

und Elternzeitvertretung zu besetzen.  
 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 
 

 Bewilligung von Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) 

Ausgabe/Entgegennahme von Anträgen, Beratung der Antragsteller, Führen der Wohn-

geldakten 

Bearbeitung von Lastenzuschüssen, Mietzuschüssen, Erhöhungsanträgen, Minderung- und 

Aufhebungsbescheiden einschließlich Bescheiderteilung 

Prüfung von Vermögens- und Einkommensverhältnissen 

Einkommensüberprüfung mit umfangreicher Plausibilitätsprüfung  

Auskunftsersuchen an Arbeitgeber, Deutsche Rentenversicherung, Kreditinstitut, Jobcenter, 

Sozialämter, Amtsgerichte und Gemeindeverwaltungen 

 Erstellung von Testberechnungen zur Überprüfung des Anspruchs auf Vorrangigkeit 

 Bearbeitung der quartalsweisen automatisierten Datenabgleichsmeldungen: 

Kontrolle und Bearbeitung des laufenden Datenabgleichs  mit den Leistungsträgern SGB II 

und SGB XII, dem Bundeszentralamt für Steuern, der Deutschen Rentenversicherung und 

der Minijob-Zentrale 

Anhörungsverfahren und daraus resultierende Anmeldung zum Ordnungswidrigkeitsverfah-

ren 
 

Die Bewerberinnen/Bewerber müssen die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten, den 

Angestelltenlehrgang I oder die Befähigung für den mittleren nichttechnischen Verwaltungs-

dienst besitzen. 
 

Die Bewerberinnen/Bewerber sollten über gute kommunikative Fähigkeiten verfügen und ein 

kompetentes und überzeugendes Auftreten haben. Initiative, selbständiges Arbeiten und sachli-

ches Auftreten sowie ein hohes Maß an sozialer Kompetenz im Umgang mit Antragstellern sind 

Voraussetzung. 
 

Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 9 a TVöD. 
 

Falls Sie eine den Anforderungen der Stelle entsprechende Qualifikation vorweisen können und 

Interesse an dieser Tätigkeit haben, richten Sie bitte Ihre Online-Bewerbung über das Bewer-

bermanagementportal INTERAMT (siehe Link im Internet, Registrierung notwendig) bis zum 

31.01.2018 (Bewerbungseingang) an den Landkreis Eichsfeld, Sachgebiet Personal. 
 

Heilbad Heiligenstadt, den 11.01.2018 
 
 

Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen für die Wahl des Landrates im Landkreis Eichsfeld am 

15.04.2018. 
 

 Wahl des Landrates 

 

1. Im Landkreis Eichsfeld wird am 15.04.2018 ein Landrat gewählt.  

 

Zum Landrat, der als Beamter auf Zeit auf die Dauer von sechs Jahren gewählt wird, ist 

jeder Wahlberechtigte im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 

21. Lebensjahr vollendet hat. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mit-

gliedstaates der Europäischen Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlbe-

rechtigt und wählbar wie Deutsche. Nicht wählbar ist, wer am Wahltag das 65. Lebensjahr 

vollendet hat. Zum Landrat kann auch ein Bewerber gewählt werden, der zur Zeit der 

Wahl seinen Aufenthalt nicht im Landkreis hat. 

 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik Deutschland:  

 

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik Estland, Republik 

Finnland, Französische Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Italienische 

Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxem-

burg, Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 

Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, Slowaki-

sche Republik, Königreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 

Großbritannien und Nordirland sowie Republik Zypern. 

 

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-

kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer 

vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung befindet. 

 

Zum Landrat kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, 

dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundge-

setzes und der Landesverfassung eintritt. Darüber hinaus ist zum Landrat nicht wählbar, 

wer im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 

den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das 

Amt des Landrates hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter des Land-

kreise eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher oder in-

offizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Si-

cherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet hat; er muss ferner 

erklären, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Lan-

desamt für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die  

 

Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes gel-

tenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG). 

 

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Landrates können von Parteien im Sinne des Artikels 21 

des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Einrei-

chung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert. 

 

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur einen Wahlvorschlag 

einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers 

nach § 28 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewer-

ber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustim-

mung schriftlich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-

gruppe ist. 
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 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen und ggf. die Kurzbe-

zeichnung der Partei oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann ei-

ne weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der 

Wahlvorschläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-

cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die Wahlvorschläge von Par-

teien und Wählergruppen müssen die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, 

die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 

unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeich-

nung für ungültig.  

 

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu bezeichnen. Der 

Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, 

so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein 

Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann 

ist der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer 

Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner 

Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 

abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. 

Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit 

der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter des Landkreises abberu-

fen und durch andere ersetzt werden. 

 

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Muster der Anlage 5 zur 

Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten: 

 

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe, 

 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des  

  Bewerbers, 

 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters, 

 

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres  

 Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift. 

 

 

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage beizufügen: 

 

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er seiner Auf-

nahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in ei-

nem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssi-

cherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 

zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte 

einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenver-

hältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt, 

 

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürKWG über die nach  

§ 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Versamm-

lung, 

 

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei weiterer Teilnehmer 

der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG, 

 

d) Bescheinigung der Gemeinde über die Wählbarkeit des Bewerbers nach dem Muster 

der Anlage 23 zur ThürKWO, 

 

e) Bescheinigung der Gemeinde über die Wahlberechtigung der Unterzeichner des 

Wahlvorschlags, ggf. des Beauftragten und seines Stellvertreters nach dem Muster 

der Anlage 24 zur ThürKWO 
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1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der Anlagen 7 und 7 a zur 

ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburtsda-

tum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nach-

namens, des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal 

so vielen Wahlberechtigten tragen, wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 230 

Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige Landrat als Einzelbewerber, sind keine Unter-

stützungsunterschriften erforderlich. 

 

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers sind als Anlage beizufügen: 

 

a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6 a zur ThürKWO, dass er seiner Aufnah-

me als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in einem an-

deren Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 

dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-

gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstanden 

ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 

für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt, 

 

b) Bescheinigung der Gemeinde über die Wählbarkeit des Bewerbers nach dem Muster 

der Anlage 23 zur ThürKWO, 

 

c) Bescheinigung der Gemeinde über die Wahlberechtigung der Unterzeichner des Wahl-

vorschlags nach dem Muster der Anlage 24 zur ThürKWO. 

 

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber muss in einer zu die-

sem Zweck einberufenen Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 

oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung ge-

wählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberech-

tigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versammlung in an-

gemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine 

gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Be-

werber kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 

Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe aus der 

Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, 

in geheimer Abstimmung gewählt werden. 

 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort und Zeit der Ver-

sammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvor-

schlag einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer 

der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter des Landkreises an Eides statt zu versichern, 

dass die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teilneh-

mer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Bewerbern Gelegenheit gegeben 

wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahl-

leiter des Landkreises ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zustän-

dig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. 

 

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund eines eigenen einzel-

nen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 

Landtag oder im Kreistag des Landkreises Eichsfeld vertreten sind, müssen neben den Un-

terschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wähler-

gruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt wer-

den wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 184 Unterschriften).  
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3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen 

Wahlvorschlags im Kreistag vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen 

Wahlvorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-

schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunter-

schriften von viermal so vielen Wahlberechtigten wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind. 

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 

wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Kreistag 

aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten sind oder 

wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvor-

schlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit 

der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag oder im Kreistag 

des Landkreises Eichsfeld vertreten ist.  

 

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei oder Wählergruppe 

mit einem geänderten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass 

die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits 

Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war. 

 

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunterschriften persönlich 

nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter des Landkreises Eichsfeld 

beim Landratsamt Eichsfeld bis zum 12.03.2018 bis 18:00 Uhr ausgelegte Liste unter An-

gabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen 

und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstützungs-

unterschriften wird vom Wahlleiter des Landkreises mit dem Wahlvorschlag verbunden 

und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten 

des Landratsamtes Eichsfeld von montags bis mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 

13:30 Uhr bis 15:30 Uhr sowie donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 

17:00 Uhr und freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr in 37308 Heilbad Heiligenstadt, Land-

ratsamt Eichsfeld, Friedensplatz 8, Zimmer 235 ausgelegt. Der Wahlleiter des Landkreises 

legt die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften außerdem auch bei allen Ge-

meindeverwaltungen innerhalb des Wahlgebiets unverzüglich nach Einreichung des Wahl-

vorschlags aus. Bei der Leistung von Unterstützungsunterschriften sind Bescheinigungen 

der Gemeindeverwaltung über die Wahlberechtigung des Unterzeichners nach dem Muster 

der Anlage 24 zur ThürKWO vorzulegen, es sei denn, dass die Unterstützungsunterschrift 

vom Wahlberechtigten bei der Gemeindeverwaltung seiner Hauptwohnung geleistet wird. 

  

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder einer körperlichen 

Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, ei-

nen Eintragungsraum bei dem Landratsamt oder den Gemeindeverwaltungen der kreisan-

gehörigen Gemeinden aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Ein-

tragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf 

dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und 

eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 

wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, dass 

die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen. 

 

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind Bewerber von 

Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl be-

reits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für 

dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-

men werden. 

 

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderliche Zahl an Unter-

schriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom Wahlleiter des Landkreises mit einer 

Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften (Anlage 7 a zur ThürKWO) ver-

bunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausfüh-

rungen unter 3.3 gelten entsprechend. 
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4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der Aufforderung zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 

02.03.2018 bis 18:00 Uhr eingereicht sein.  

 

 Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter des Landkreises Eichsfeld, Friedensplatz 8, 

37308 Heilbad Heiligenstadt einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis 

zum 02.03.2018 bis 18:00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 

des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder 

durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen werden. 

 

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so wird die Wahl 

ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durchgeführt. 

 

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter unverzüglich auf Mängel über-

prüft und die Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu 

beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens am 12.03.2018 bis 18.00 Uhr 

behoben sein. Am 13.03.2018 tritt der Wahlausschuss des Landkreises zusammen und 

beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den durch das Thüringer Kommunalwahl-

gesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 

und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 

der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt. 

 

7. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunalwahlordnung vor-

gesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte 

Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen  

 oder staatlich geschützten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 

ist ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG). 

 

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 16.01.2018 

 

 

gez. Munke 

Landkreiswahlleiter 
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Bekanntgabe gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) - Antrag der Gemeinde Wehnde auf Genehmigung 

eines Gewässerausbaus in Form des Ausbaus/Renaturierung des Ge-
wässers „Gutsquelle“ im Bereich „Am Wickenhof“ in der Gemeinde 

Wehnde - 
 

Die Gemeinde Wehnde, vertreten durch den Bürgermeister, hat bei der Unteren Wasserbehörde 

(UWB) mit Schreiben vom 08.09.2017 den Antrag gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetz über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 

(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.09.2017 (BGBl. I S. 

3370) auf Genehmigung eines Gewässerausbaus in Form des Ausbaus/Renaturierung des Ge-

wässers „Gutsquelle“ im Bereich „Am Wickenhof“ in der Gemeinde Wehnde gestellt. 

 

Bei dem genannten Vorhaben handelt es sich um eine sonstige Ausbaumaßnahme, für die nach 

Anlage 1 Nummer 13.18.2 UVPG die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach den 

Kriterien der Anlage 3 UVPG, insbesondere Nummer 2.3, eine Prüfung zu erfolgen hat. 

 

Das Vorhaben umfasst folgende Maßnahmen: 

 

- Umverlegung „Gutsquelle“ auf 195 m und offene Gestaltung naturnahes ungleichförmiges Ge- 

wässerprofil 

- Rückbau der bisherigen Verrohrung „Gutsquelle“ 

- Ersatzneubau Durchlass Feldweg 

 

Gemäß § 5 Abs. 2 UVPG wird Folgendes bekannt gegeben: 

 

Aufgrund der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 2 UVPG unter Be-

rücksichtigung der Kriterien gemäß Anlage 3 Nummer 2.3 Schutzkriterien zum UVPG wird fest-

gestellt, dass das geplante Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben 

kann und somit keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be-

steht. 

 

Es liegen nach den zu prüfenden Schutzkriterien für das Vorhaben keine besonderen örtlichen 

Gegebenheiten vor, so besteht keine UVP-Pflicht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbststän-

dig anfechtbar ist. Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des 

Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) vom 10.10.2006 (GVBl. S. 513), zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.06.2017 (GVBl. S. 158) im Landratsamt, Untere Was-

serbehörde, Friedensplatz 8, 37308 Heiligenstadt, zugänglich. 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 15.01.2018 

 

 

Der Landrat 
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Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN), An der B 4,  
99735 Kleinfurra 
 

65. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nord-

thüringen (ZAN) vom 18. Dezember 2017 
 

Beschluss-Nr. LXV- 01/17 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft (ZAN) beschließt die Genehmi-

gung der Niederschrift der 64. Verbandsversammlung des öffentlichen Teiles. 

 

Beschluss-Nr. LXV - 02/17 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft (ZAN) beschließt die Haushalts-

satzung und den Haushaltsplan des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) für die 

Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit seinen Anlagen.  

 

Beschluss-Nr. LXV - 03/17 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) beschließt 

den Finanz- und Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2017 bis 2021. 

 

Beschluss-Nr. LXV - 04/17 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) beschließt 

die 10. Änderung der Entgeltordnung des ZAN vom 11.09.2007 gemäß beiliegender Anlage (Kal-

kulation). 

 

Artikel 1 

 

Die Entgeltordnung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) vom 11.09.2007 

wird geändert. Die Sätze 3 und 4 des § 4 Abs. 3 der Entgeltordnung sind wie folgt zu ersetzen: 

Der Abschlag der Monate Januar bis Dezember 2018 wird mit einem Kostensatz in Höhe von  

141,36   €/Mg auf der Basis der angelieferten Abfälle des Jahres 2017 berechnet. 

 

Artikel 2 

 

Die 10. Änderung zur Entgeltordnung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) 

vom 11.09.2007 tritt am 01.01.2018 in Kraft. 

 

Beschluss-Nr. LXV - 05/17 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) beschließt 

die Genehmigung der Niederschrift der 64. Verbandsversammlung des nicht öffentlichen Teiles. 

 

 

gez. Jendricke 

Verbandsvorsitzender 


